
Bescheinigung über das Ergebnis eines Antigentests  Ein Vordruck des Landes 

zum Nachweis des Coronavirus SARS-CoV-2 
(Test result certification for coronavirus antigen test) Stand: 01.12.2021 18:00, Lucas Tegetmeier 

______________ ______________________________ 
Datum (Date) Stempel / Unterschrift (Stamp / Signature) 
 der testenden Stelle (of the test centre, Company, Employer) 

Diese Bescheinigung ist 24 Stunden gültig und kann beliebig oft eingesetzt werden. 

Test durchgeführt/ beaufsichtigt durch (Test conducted / supervised by)  

 

Arbeitgeber/Arbeitgeberin/ 
Firma/Unternehmen 
(employer, company): 

 

Betreiber/Betreiberin (für Orte iSd. §§ 8 - 12, 17 CVO) 
Veranstalter/Veranstalterin  
(organizer/operator/promoter) 

Name/Firma*: (name/company)  

Adresse: (address)  

testende Person: (testing person)  

* Eine testende Person kann sich ein Ergebnis nicht selbst bescheinigen! 

Getestete Person (Tested person) 

Titel, Name: (title, surname)  

Vorname: (forename)  

Adresse: (address)  

Geburtsdatum: (date of birth)  

PoC - Antigen-Schnelltest / Selbsttest (Covid-19 rapid antigen test / Self Test) 

 
Betriebliche Testung 

(employees test) 
 

Vor-Ort Testung (für Orte iSd. §§ 8 - 12, 17 CVO) 
durch Betreiber oder deren beauftrage Person 
(on-side-test by operator) 

Name des Tests (Test name):  

Hersteller (Manufacturer):  

Testdatum / Testuhrzeit (Date / Time of the test): 

 

Test - Art  
(Test type): 

 PoC-Antigen-Schnelltest 
(Rapid antigen test) 

 Selbsttest unter Aufsicht 
(Self Test under supervision) 

Test - Ergebnis  
(Result of the Test): 

 Positiv* (positive)  Negativ (negative) 

* Bitte begeben Sie sich bei einem positivem Testergebnis unmittelbar in Selbstisolation und setzen sich mit dem Gesundheitsamt in 
Verbindung. Bitte vermeiden Sie unmittelbare Kontakte und halten die Hygiene- und Infektionsschutzmaßnahmen strikt ein.  

Die testende Stelle hat im Falle eines positivem Testergebnis unverzüglich das örtlich zuständige Gesundheitsamt über das 
Ergebnis der Testung zu informieren und dabei die Kontaktdaten der getesteten Person anzugeben. 

Wer dieses Dokument fälscht, nachträglich verändert oder einen nicht erfolgten Test unrichtig bescheinigt, macht sich 
strafbar. Festgestellte Verstöße werden zur Anzeige gebracht. Wer ein unechtes oder verfälschtes Dokument gebraucht, 
begeht eine Ordnungswidrigkeit, die nach der Corona-Verordnung des Landes mit einer Geldbuße von bis zu 25.000 € 
geahndet wird. 

 


